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Deutschland ist nach internationalem 
Flüchtlingsrecht und den Menschenrechten  

dazu verpflichtet, menschenrechtskonforme  
Aufnahmebedingungen für Asylsuchende  

sicherzustellen. Die Realität sieht häufig  
anders aus, auch die Gesundheitsversor- 

gung der Menschen, die hier Schutz suchen, 
ist unzureichend. Länder, Kommunen und  

der Bund müssen dringend erforderliche  
und geeignete Schritte unternehmen, um  

ihren menschenrechtlichen Handlungs-
pflichten nachzukommen.
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Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es noch nicht so 
viele Menschen auf der Flucht wie in den letzten Jahren. 
 Gegenwärtig sind es nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfs-
werks (UNHCR) etwa 60 Millionen weltweit. Auch in Deutsch-
land steigt die Zahl der Menschen, die hier Schutz suchen, mitt-
lerweile rasant an, rund ein Drittel sind Kinder und Jugendliche.

Zugleich wiederholen sich Berichte, dass es in Deutschland 
nicht genügend beziehungsweise nicht ausreichend menschen-
würdige Unterkünfte für Asylsuchende gibt. Immer wieder 
kommen auch Zelte oder Sporthallen zur Unterbringung der 
Menschen zum Einsatz. Dabei ist Deutschland durch das in-
ternationale Flüchtlingsrecht und die Menschenrechte verpflich-
tet, Asylsuchende menschenrechtskonform aufzunehmen. Die 
Staaten müssen auch auf steigende Zahlen von Schutzsuchen-
den reagieren – auf diese besondere Herausforderung ist das 
internationale Flüchtlingsrecht von Beginn an ausgelegt.

Auch wenn die Zahl asylsuchender Menschen in Deutschland in 
jüngster Zeit rasant steigt, lassen sich die Probleme bei der Un-
terbringung nicht allein damit rechtfertigen, dass immer mehr 
Menschen nach Deutschland kommen. Zum einen ist die Ent-
wicklung deutlich steigender Flüchtlingszahlen seit geraumer Zeit 
absehbar, wenngleich präzise längerfristige Prognosen sicherlich 
schwierig sind. Zum anderen gibt es gravierende Missstände in 
Unterkünften für Asylsuchende nicht erst, seit die Zahlen so deut-
lich gestiegen sind. Schon zuvor haben Wohlfahrtsverbände  
oder Flüchtlingsräte regelmäßig auf Unterkünfte mit mangelnder 
Hygiene, Schimmelbefall, fehlenden Toiletten, undichten Dächern 
oder kaputten Heizun gen hingewiesen. Elementare Rechte nach 
Deutschland geflohener Menschen werden damit nicht ausrei-
chend realisiert.

Ihre Rechte sind etwa im Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte, in der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, in der UN-Frauenrechtskonvention, in 



Friedrich-Ebert-StiftungWISO
direkt  Oktober 2015

tigt. Verzweiflung über die gegenwärtige Situation und 
Ungewissheit über die Zukunft können die Probleme in 
der drangvollen Enge verschärfen. Auch die Sicherheit 
der Menschen ist oft nicht gewährleistet. Besonders 
Frauen sind in solchen Unterkünften erhöhter Gefahr 
von Belästigungen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt. 
Konzepte zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Ge-
walt durch andere Bewohner, Personal oder auch Part-
ner existieren nicht.4 Kindern und Jugendlichen fehlen 
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, auch Lernlust und 
Lernerfolg der Minderjährigen leiden durch diese Form 
des zwanghaften Zusammenlebens.

Empfehlungen zur Sicherstellung  
menschenrechtskonformer Unterbringung 
und Versorgung

(1) Mindeststandards zur Unterbringung
Es reicht nicht aus, Flüchtlingen nur ein Dach über dem 
Kopf zu geben. Erforderlich sind weitergehende Stan-
dards für Aufnahme- und Gemeinschaftsunterkünfte, 
damit Flüchtlinge in Deutschland menschenrechtskon-
form untergebracht werden. Darüber hinaus muss 
Deutschland auch die EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/
EU vom 26. Juni 2013 umsetzen, die Vorgaben für die 
Aufnahme von Flüchtlingen enthält.5 

Zu den Menschenrechten, die bei der Gestaltung und 
beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften berücksichtigt 
werden müssen, zählen etwa die Rechte auf Wasser und 
Sanitärversorgung.6 Die Betreiber der Unterbringungen 
müssen für Toiletten, Waschbecken und Duschen in an-
gemessener Zahl sorgen. Aus dem Recht auf Gesund-
heit7 folgt, dass die Einrichtungen nicht gesundheitsge-
fährdend, beispielsweise nicht vom Schimmel befallen, 
sein dürfen. Insbesondere Flure, sanitäre Anlagen und 
sonstige Gemeinschaftsflächen müssen regelmäßig und 
adäquat gereinigt werden, um ausreichende Hygiene zu 
gewährleisten. Ein weiteres Menschenrecht, das beach-
tet werden muss, auch mit Blick auf Kinder, ist das Recht 
auf Schutz vor Gewalt und sexuellen Übergriffen. Die 
Betreiber von Unterkünften müssen dafür sorgen, dass 
sich insbesondere alleinstehende Frauen in den Einrich-
tungen sicher bewegen und in separaten Zimmern woh-
nen können. Das Recht auf Familienleben gibt vor, dass 
Familienmitglieder gemeinsam und unter sich bleibend 
unterkommen können. Aus dem Recht von Kindern auf 
Spiel und aktive Erholung8 folgt, dass Räume und Mög-
lichkeiten zum Spielen und der Freizeitgestaltung zu 
 gewährleisten sind. Eine Segregation bei der Unterbrin-
gung nach Herkunftsländern hat nach dem menschen-
rechtlichen Diskriminierungsverbot zu unterbleiben.

Auch wenn staatliche Stellen infolge der stark ansteigen-
den Zahl von Asylsuchenden situativ gezwungen sind, 
Notmaßnahmen zu ergreifen, indem sie etwa Zelte oder 
Sporthallen zur Unterbringung heranziehen, müssen sie 
die Rechte der Menschen weitestgehend berücksichtigen.

Sofern die öffentliche Hand privaten Anbietern die Un-
terbringung von Flüchtlingen überträgt, muss gewähr-

der UN-Behindertenrechtskonvention oder in der UN-
Kinderrechtskonvention festgehalten. Die dort veran-
kerten Menschenrechte gelten unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit und vom Aufenthaltsstatus eines 
Menschen. Die von Deutschland ratifizierten Men-
schenrechtsverträge sind geltendes Recht, das sämtliche 
Staatsorgane auf der Ebene des Bundes, der Länder bis 
hin zu den Kommunen bindet.

Rechtlicher Rahmen zur Unterbringung 
von Asylsuchenden

Hinsichtlich der Ausgestaltung und des Betriebs von 
Flüchtlingsunterkünften gibt es indes keine einheitlichen 
Mindestanforderungen. Bundesweit ist – im Asylverfah-
rensgesetz (AsylVfG) – nur geregelt, dass Menschen, die 
nach Deutschland fliehen und hier einen Asylantrag stel-
len, zunächst in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen 
müssen.2 Welche Aufnahmeeinrichtung für sie zuständig 
ist, regeln Aufnahmequoten der Länder, die auf der Basis 
ihrer Steuereinnahmen und Bevölkerungszahlen errech-
net werden (Königsteiner Schlüssel). Die Länder sind ver-
pflichtet, Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen sowie 
entsprechend ihrer Aufnahmequote notwendige Unter-
bringungsplätze bereitzustellen. Nach dem Aufenthalt in 
einer Aufnahmeeinrichtung  werden Asylsuchende, so-
fern ihr Aufenthalt nicht endet, auf die Kommunen ver-
teilt und hier in der Regel in Gemeinschaftsunterkünf ten 
untergebracht.

Das AsylVfG enthält keine Mindestanforderungen zur 
Beschaffenheit von Erstaufnahmeeinrichtungen. Ob eine 
Gemeinschaftsunterkunft, in der die Menschen häufig 
jahrelang leben, wohnlicher gestaltet sein muss als Erst-
aufnahmeeinrichtungen, ist ebenfalls nicht geregelt. 
Kreise und Gemeinden sind zwar zur Aufnahme der ih-
nen zugewiesenen Flüchtlinge verpflichtet – wie sie der 
Verpflichtung nachkommen, entscheiden sie nach dem 
AsylVfG in eigener Verantwortung.

Auch auf Länderebene gibt es keine einheitlichen Min-
destanforderungen für Flüchtlingsunterkünfte. In man-
chen Ländern gibt es Standards, in manchen nicht, 
 wobei sich auch die bestehenden Standards inhaltlich 
unterscheiden. Die Lebensbedingungen von Flüchtlingen 
und die Zustände in den Einrichtungen sind also stark 
von den Entscheidungen der politisch Verantwortlichen 
auf Landes- und kommunaler Ebene abhängig.3 

Leben in Aufnahme- und  
Gemeinschaftsunterkünften

In der Regel zeichnet sich die Situation in Aufnahme- 
und Gemeinschaftsunterkünften dadurch aus, dass 
Menschen auf engstem Raum zwangsweise zusammen 
leben: Auseinandersetzungen um Koch-, Reinigungs-, 
Wasch- und Trockengelegenheiten sind dadurch vorpro-
grammiert. Konflikte unter den Erwachsenen entzünden 
sich auch am Verhalten der Kinder. Bedürfnisse von Ein-
zelpersonen oder Familien nach Wohnraum, Privatsphä-
re und Gemeinschaftsräumen werden nicht berücksich-2
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leistet sein, dass auch sie die Rechte der Menschen ach-
ten. Um Missständen entgegenzuwirken, sind zudem 
Kontrollen der Flüchtlingsunterkünfte erforderlich, seien 
diese in öffentlicher oder privater Hand. Außerdem müs-
sen die Flüchtlinge selbst die Möglichkeit haben, sich 
über unzumutbare Zustände in Einrichtungen und insbe-
sondere über gewalttätige Übergriffe zu beschweren.

(2) Qualifizierte Beratung und Betreuung
Im Übrigen ist dafür Sorge zu tragen, dass in Erstauf-
nahme- und Gemeinschaftseinrichtungen ausreichend 
und qualifiziertes Personal tätig ist, das etwa Beratung in 
rechtlichen Fragen ermöglicht, damit die Menschen ihr 
Recht auf Asyl und weitere Rechte, auch ihrer Kinder, wie 
etwa das Recht auf Gesundheitsversorgung oder das 
Recht auf Zugang zum Schulbesuch tatsächlich ausüben 
können. Nötig sind ebenso Mitarbeitende, in erster Linie 
Sozialarbeiter_innen und -pädagog_innen, mit Kompe-
tenzen im Konfliktmanagement und Gewaltschutz, die 
mit Behörden kommunizieren, ehrenamtliches Engage-
ment koordinieren und Wege zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben öffnen.

(3) Unterkünfte vorausschauend planen
Um die Flüchtlinge menschenrechtskonform unterbrin-
gen zu können, müssen die Länder – in Zusammenarbeit 
mit den Kreisen und Gemeinden – stärker vorausschau-
end planen. Dazu gehört, dass die Länder – nach jüngs-
ter Beschlusslage mit Unterstützung des Bundes – mit 
dem erforderlichen Nachdruck Aufnahmeeinrichtungen 
schaffen, die genügend Kapazitäten und menschenwür-
dige Zustände gewährleisten. Zudem müssen die Kom-
munen so früh wie möglich über (weitere) Zuweisungen 
von Flüchtlingen informiert werden. An dieser Stelle ist 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen staat-
lichen Ebenen besonders wichtig und schnellstmöglich 
zu optimieren, damit Kommunen möglichst viel Zeit be-
kommen, um Unterkünfte bereitzustellen.

Schon bei der Standortbestimmung von Flüchtlingsun-
terkünften sind die Rechte der Betroffenen zu berück-
sichtigen. So beinhaltet etwa das Recht auf Bildung, dass 
Kinder einen zu bewältigenden Schulweg haben und 
tatsächlich zur Schule gehen können.9 Flüchtlingsunter-
künfte sollten nicht an Orten ohne vorhandene Infra-
struktur eingerichtet werden. Sollte dies als ultima ratio 
dennoch geschehen, müssen die Verantwortlichen dafür 
Sorge tragen, dass die Einrichtungen an den öffentlichen 
Nahverkehr angebunden werden, etwa durch Änderun-
gen bestehender Buslinien.

Der Neubau von Großunterkünften sollte vermieden 
werden, da die Akzeptanz gegenüber der Aufnahme  
von Flüchtlingen bei der Bevölkerung vor Ort leiden 
kann, wenn Unterkünfte für eine große Anzahl von Asyl-
suchenden geschaffen werden. So passiert es, dass Be-
lastungen für das Umfeld, die aus Sammelunterkünften 
resultieren können, in den Fokus von Anwohner_innen 
und öffentlicher Kritik geraten und gleichzeitig den Be-
wohner_innen zugeschrieben werden. Auch die Gefahr 
von Anfeindungen und Angriffen gegen Flüchtlinge 
kann sich dadurch erhöhen.

(4) Schutz vor Übergriffen
Mit der Schaffung von Unterkünften müssen polizeiliche 
Risikoanalysen einhergehen und entsprechende Schutz-
kon zepte entwickelt werden. Die Sicherheit der Un ter-
künf te vor rassistischen Angriffen muss gewährleistet sein.

(5) Keine dauerhafte Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften
In Gemeinschaftsunterkünften sind Menschen in der 
Ausübung ihrer Rechte und im Zugang zum gesellschaft-
lichen Leben in der Regel eingeschränkt. In der Realität 
kommt es allerdings häufig vor, dass Menschen über Jahre 
hinweg dort verharren müssen. Zu den betroffenen Men-
schen gehören nicht nur Asylsuchende, sondern auch 
Menschen im Duldungsstatus. Darüber hinaus leben in 
solchen Einrichtungen auch Menschen, die eine Auf-
enthaltserlaubnis erhalten haben, sei es weil sie als asyl-
berechtigt anerkannt worden sind, einen subsidiären 
Schutzstatus erhalten haben oder aus humanitären 
Gründen. Um zu verhindern, dass Menschen jahrelang  
in solchen Einrichtungen leben, müssen Kommunen, 
Bundesländer wie auch der Bund effektive Maßnahmen 
ergreifen.

Pauschale Wohnverpflichtungen menschenrechtswidrig
Die Unterbringung von Flüchtlingen nach ihrer Zeit in  
der Erstaufnahmeeinrichtung ist bundesweit sehr unter-
schiedlich geregelt: Es gibt zahlreiche Kommunen, die 
das Konzept der dezentralen Unterbringung verfolgen 
und Flüchtlinge vorrangig in Wohnungen unterbringen. 
Die Bundesländer überlassen hier den Kommunen die 
Entscheidung über die Art der Unterbringung und ver-
pflichten Asylsuchende nicht, in Gemeinschaftsunter-
künften zu leben.10 Andere Länder und Kommunen ver-
pflichten Asylsuchende oder Menschen im Duldungs-
status dazu; insbesondere in Bayern müssen sie regelmä-
ßig über Jahre in Gemeinschaftsunterkünften bleiben.11 

Solche Regelungen verstoßen gegen das Recht auf dis-
kriminierungsfreien Zugang zum Wohnungsmarkt, das 
ein wesentlicher Bestandteil des menschenrechtlich ver-
brieften Rechts auf Wohnen12 ist. Das Recht, den Wohn-
sitz frei zu wählen, kann zwar für Menschen, die Asyl 
suchen oder sich nach deutschem Aufenthaltsrecht im 
Duldungsstatus befinden, eingeschränkt werden. Ein 
jahrelanger pauschaler Ausschluss vom Zugang zum 
Wohnungsmarkt ist indes weder verhältnismäßig noch 
mit dem menschenrechtlich verbrieften Diskriminierungs-
verbot vereinbar.13 

Zugang zum Wohnungsmarkt forcieren 
Regelungen, die den Zugang zum Wohnungsmarkt ver-
hindern, tragen überdies dazu bei, dass es nicht genü-
gend freie Plätze in Flüchtlingsunterkünften für neu an-
kommende Menschen gibt. Die dezentrale Unterbrin-
gung ist daher dringend zu forcieren, damit zügig freie 
Plätze für die Unterbringung zur Verfügung gestellt wer-
den können, wodurch erfahrungsgemäß auch Kosten 
eingespart werden können. Bund, Länder und Kommu-
nen müssen daher dringend Restriktionen abbauen, die 
verhindern, dass nach Deutschland geflohene Menschen 
Zugang zum Wohnungsmarkt haben. Gegenwärtig ver- 3
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hindern Wohnsitzauflagen und starre Regelungen zur 
Verteilung von Asylsuchenden, dass Menschen, die in 
einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, nicht in leerste-
hende Wohnungen vor Ort oder in benachbarte Ge-
meinden oder Städte ziehen können. Auch der Umzug in 
ein anderes Bundesland scheitert, selbst wenn sich dort 
Verwandte oder Bekannte aufhalten, bei denen Wohn-
raum vorhanden ist.

Auf lokaler Ebene ist zudem ein effektives Wohnraum-
management erforderlich. Dazu gehört, dass verwal-
tungstechnische Abläufe zur Erteilung von Wohnberech-
tigungsscheinen für Sozialwohnungen optimiert und 
beschleunigt werden. Darüber hinaus sind dringend Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote zu etablieren,  
die etwa von Wohlfahrtsverbänden oder Flüchtlingsräten 
durchgeführt werden können, damit die Menschen 
möglichst schnell eine Wohnung beziehen können. Al-
lein schon um bestehende Sprachbarrieren zu kompen-
sieren, sind solche Angebote nötig. Beispiele für dieses 
Konzept gibt es bereits, die Stadt Leverkusen ist dafür 
schon seit Jahren bekannt. Hier haben grundsätzlich alle 
Menschen, Asylsuchende wie auch Menschen im Dul-
dungsstatus, sofern keine aufenthaltsbeendenden Maß-
nahmen bevorstehen, die Möglichkeit, in eine eigene 
Wohnung zu ziehen, wenn sie von der Größe und den 
Kosten her angemessenen Wohnraum finden.

Überdies müssen Bund, Länder und Kommunen insbe-
sondere in Ballungsgebieten und Städten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt dringend alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, damit schnell und bedarfsgerecht 
neue Sozialwohnungen gebaut werden. Insbesondere 
auf der lokalen Ebene sind außerdem kreative Wege zu 
beschreiten und Aufrufe zu starten, die das Angebot an 
kostengünstigem Wohnraum erweitern.14 

(6) Recht auf Gesundheit verwirklichen
Im Übrigen muss Schutz suchenden Menschen der Zu-
gang zum regulären Gesundheitssystem eröffnet wer-
den, so dass ihr Recht auf Gesundheit Verwirklichung 
findet. Gegenwärtig ist ihr Zugang zur Gesundheits-
versorgung aufgrund von Regelungen im Asylbewerber-
leistungsgesetz sehr eingeschränkt, so dass sie nur eine 
Akut- und Notfallversorgung erhalten, was gravierende 
Folgen hat: Die Zähne von Kindern etwa verrotten und 
Erkrankungen werden erst dann behandelt, wenn sie es-
kalieren.15 Auch dringend erforderliche Therapien für 
schwer traumatisierte Menschen werden häufig verwei-
gert. Die Restriktionen führen im Übrigen dazu, dass die 
Kosten für Gesundheitsausgaben nicht niedriger, son-
dern höher sind, wie eine aktuelle wissenschaftliche 
 Studie aufzeigt.16 

(7) Gesamtstaatliche Strategie erforderlich
Die Verwirklichung menschenrechtlicher Verpflichtun-
gen Deutschlands ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. 
 Neben der Notwendigkeit auf Landes- und kommunaler 
Ebene, dringend Konzepte zu entwickeln, die auf die 
zunehmende Anzahl von Flüchtlingen und insbesondere 
den wachsenden Bedarf an Wohnraum reagieren, bedarf 
es ebenso einer gesamtstaatlichen Strategie. Hierzu gehört 
es auch, bestehende Restriktionen für Flüchtlinge und die 
damit verbundene Bürokratie abzubauen, damit die Ver-
waltung ihre Kräfte auf die menschenrechtskonforme 
Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen konzentrie-
ren kann. Aktuelle Pläne der Bundesregierung, das Sach-
leistungsprinzip auszuweiten, gingen in die entgegen-
gesetzte Richtung. Des Weiteren sind die Kosten ange-
sichts steigender Flüchtlingszahlen angemessen und  
dauerhaft zu verteilen, damit alle staatlichen Ebenen, ins-
besondere die Kommunen, ihren menschenrechtlichen 
Verpflichtungen auch tatsächlich nachkommen können.
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